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der Anfrage der Abgeordneten J:.1ELTER, MEIßL und 

Genossen betreffend die Anfrage des Landesarbeits­

amtes Steiermark \lIegen Beihilfengewährung nach dem 

Arbeitsmarktförderungsgesetz für Schüler Höherer 

technischer Lehranstalten (Nr. 292/J). 

Zu der Anfrage: 

Warum wUrde über die obgenannte Anfrage des Landes­

arbeitsamtes Graz erst nach einem Jahr eine Ent­

scheidung getroffen? 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Zur KlarsteIlung möchte ich gleich eingangs feststellen, 

daß es sich bei dem in Rede stehenden Personenkreis 

nicht um Berufstätige handelt, wie in der vorliegenden 

Anfrage ausgeführt wurde, sondern vorwiegend llID Schüler, 

die im unmittelbaren Anschluß an die Beendigung einer 

Lehrausbildung Höhere technische Lehranstalten be­

suchen. 

Da diese Anfrage eine Entscheidung von so grundsätzlicher 

Bedeutung erforderte, die nicht nur für die konkreten 

Anlaßfälle, sondern darüberhinaus für gleichgelagerte 

Fälle im gesamten Bundesgebiet maßgebend zu sein hatte, 
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war u.a. für eine Entscheidung notwendig, zunächst die 

Fragen zu klären, ob eine Lehrausbildung einer Berufs­

tätigkeit gleichgeachtet werden kann und inwieweit die 

Bestimmungen des zu diesem Zeitpunkt noch in Ausarbeitung 

gewesenen Schülerbeihilfengesetzes mit den Beihilfen­

bestimmungen des Arbeitsmarktförderungesetzes in Ein-· 

klang zu bringen sein werden. 

Nach Klärung dieser Vorfragen und nach Erlassung von 

Richtlinien zu dem am 1. September 1971 in Kraft ge­

tretenen Schülerbeihilfengesetz wurde die gegenständ­

liche Anfrage unverzüglich einer Erledigung zugeführt. 
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